
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Januar 2021 

Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität am 28.01.2021 

TOP 05: Mobilitätsentwicklungskonzept 

 

Beschlussempfehlung: 

1. Der Rat der Stadt Neuss beschließt, den Unterausschuss Mobilität als Untergremium des 

Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität zu gründen. Zielsetzung des 

Unterausschusses Mobilität ist die Vorbereitung und Erörterung von Grundsatzfragen sowie eine 

integrative Betrachtung des Themas Mobilitätsentwicklung.  
 

2. Der Unterausschuss Mobilität soll das projektbegleitende Gremium für die Erarbeitung und 

Beratung des in Auftrag gegebenen Mobilitätsentwicklungskonzeptes sein. Die Erarbeitung und 

Begleitung des Mobilitätsentwicklungskonzeptes soll auf Grundlage des als Anlage beigefügten 

Zeitplanes der Verwaltung erfolgen. 
 

3. Dem Unterausschuss Mobilität gehören die folgenden 11 Mitglieder des Ausschusses für Planung, 

Stadtentwicklung und Mobilität als stimmberechtigte Mitglieder an: 
 

01 _________________________ 

02 _________________________ 

03 _________________________ 

04 _________________________ 

05 _________________________ 

06 _________________________ 

07 _________________________ 

08 _________________________ 

09 _________________________ 

10 _________________________ 

11 _________________________ 
 

  



Die weiteren Fraktionen sollen jeweils einen Vertreter/eine Vertreterin als beratendes Mitglied in 

den Unterausschuss Mobilität entsenden. 

 

4. Jeweils ein Vertreter/eine Vertreterin der Stadtwerke Neuss und des ADFC sollen als beratende 

Mitglieder in den Unterausschuss Mobilität eingebunden werden. Die Verwaltung wird 

beauftragt, weitere geeignete Akteur*innen als beratende Mitglieder für die Erarbeitung und 

Beratung des Mobilitätsentwicklungskonzeptes auszuwählen.  
 

5. Der Unterausschuss wählt in seiner ersten Sitzung, zu der die Verwaltung einlädt, aus seiner Mitte 

eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) stellvertretende(n) Vorsitzende(n) und bestimmt das 

Gremiumsmitglied, das neben dem/der Unterausschuss-Vorsitzenden die Sitzungsniederschriften 

unterzeichnet sowie eine(n) von der Verwaltung vorgeschlagene(n) Schriftführer(in). 
 

6. Die in den Unterausschuss Mobilität berufenen Mitglieder erhalten für ihre Sitzungsteilnahme ein 

Sitzungsgeld nach § 13 der Hauptsatzung, hierzu ist eine Bestätigung der Berufung durch den Rat 

erforderlich. 


